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Blick iiber die Grenzen

4. November — «Tag der Streitkrafte»
in ltalien

Dr. Siegbert Rietzler, Klagenfurt

Das Gedenken an den Waffenstillstand
des Jahres 1918 wird in ltalien alljéhrlich
am 4. November als Tag der Streit-
krafte gefeiert, und dieser Tag ist seit
Jahrzehnten auch ein gesetzlicher Feier-
tag. Die Anteilnahme an diesem Ereignis
ist besonders in Julisch-Venezien und in
Friaul groB, was seinen verstdndlichen
Grund darin hat, da eben diese Lan-
desteile vom Ersten Weltkrieg beriihrt
wurden und der nahe Isonzo den Kampf
Italiens besonders in Erinnerung ruft.
Auch das groBangelegte beriihmte
Ehrenmal fiir die Gefallenen bei Redi-
puglia, das sich in der Zone des dama-
ligen Kampfgeschehens befindet, ist
an dem Tag alljahrlich Schauplatz einer
groBen Gedenkfeier mit Tausenden von
Teilnehmern auch aus dem  lbrigen
Italien. Neben den fithrenden Militdrs
nehmen hier oft sogar auch der Staats-
préasident, der Ministerpréasident oder der
Verteidigungsminister teil. Das Interesse
am militarischen Geschehen wird in die-
ser Gegend nicht zuletzt auch dadurch
wachgehalten, weil auch heute Friaul an
der Grenze des Nato-Bereiches zum Vor-
posten der Verteidigung Italiens gewor-
den ist.

Wihrend in den kleineren Orten die Ka-
meradschaftsbiinde mit den értlichen Be-
hérden die Gedenkfeiern abhalten, fin-

den in den Garnisonsorten die Feiern
im grofen militirischen Rahmen statt,
wobei oft ein «Tag der offenen Tiir» da-
mit verbunden ist.

Die grenznahe Garnisonstadt Udine, die
eine Reihe von Kommandostellen und
Truppen beherbergt, feiert alljahrlich den
4. November in einpridgsamer Weise, der
letztes Jahr leider durch das ungewdshn-
lich schlechte Wetter etwas beeintréch-
tigt war. Im groBen Hof der «Spacca-
mela»-Kaserne — benannt nach einem
Pioniergeneral des Ersten Weltkrieges
— fand die Feier statt, die unter groBer
Anteilnahme der Bevélkerung vor sich
ging. Hierbei half auch ein sténdiger
unentgeltlicher  Autobusverkehr durch
Heeresfahrzeuge, der von der Stadtmitte
aus eingerichtet wurde. Gegeniiber einer
groBen Ehrentribiine war die ausgeriickte
Ehrenformation in Bataillonsstarke in
den charakteristischen  quadratischen
Marschblocks und die Musikkapelle an-
getreten. Nach dem Fahnensalut und
dem Abschreiten der Front durch den
ranghdchsten Offizier, meistens einer der
Kommandanten der dortigen grofen

Heereseinheiten, erfolgte die Verlesung-

der Botschaften (Messaggio) des Staats-
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préasidenten, des Ministerprésidenten und
des Verteidigungsministers, die auf die
Bedeutung des Tages Bezug nahmen.
Nach einem neuerlichen Fahnensalut
marschierten die Einheiten in ihre Un-
terkiinfte ab. Damit war das Zeichen ge-
geben fiir die Besichtigung der Ausstel-
lungsobjekte, die gruppenweise im Hofe
der Kaserne untergebracht waren. Die
gezeigten Waffen und Gerédte wechseln
in den einzelnen Jahren je nach dem
beabsichtigten Schwerpunkt der Schau.

Neben den Einrichtungen des Fernmelde-
wesens einschlieBlich deren Spezialfahr-
zeugen und der Gerédteschau der Al-
pini, war die Waffenschau von Interesse,
die einen GroBteil der schweren Aus-
ristung des italienischen Heeres zeigte.
An Panzerfahrzeugen waren der Kampf-
panzer M-47, der Schiitzenpanzer M-113
und der Schiitzenpanzer AMX-VTP zu
sehen. Von der Artillerie waren die neu
eingefiihrte schwere Feldkanone 1756 mm
auf Selbstfahriafette M-107 und die 10,5
cm Gebirgshaubitze 105/14 italienischer
Herkunft ausgestellt. Der 12 cm-Granat-
werfer, das 12,7 mm-Fla-MG M-2, ferner
Pioniergerdte darunter eine Schlauch-
bootbriicke Krupp-MAN, sowie eine Reihe
von Heereskraftfahrzeugen rundeten das
Bild ab.

Diesem Gedenktag gaben besonders die
Veteranen beider Kriege das Geprage.
Neben ihren Kriegsauszeichnungen tru-
gen die Minner zur Zivilkleidung die
Kopfbedeckung ihrer ehemaligen Trup-

penverbédnde, z. B. den Alpinihut usw.
Unter den militarischen Gedenktagen,
deren ltalien eine ganze Anzahl hat, wird
am 4. November immer wieder sichtbar,
daB die italienische Armee populdr und
die Verbundenheit zwischen Bevélkerung
und Militdr bemerkenswert groB ist.

Flugzeugtrdger — wichtiger denn je . ..

«John F. Kennedy» modernster schwim-
mender  Stiitzpunkt

Vor noch nicht langer Zeit waren die
fuhrenden Strategen der Meinung, die
Zeit und der Wert der Flugzeugtrager
sei endgiiltig vorbei, da durch die ato-
mare Bewaffnung und durch die schnel-
len Flugzeuge diese groBen «Zielschei-
ben» zu leicht verwundbar seien. Es hat
sich aber erwiesen, daB die Existenz
der Flugzeugtrédger nach wie vor berech-
tigt ist und an Bedeutung noch gewon-
nen hat, da diese Schiffe heute vor al-
lem als «Stiitzpunkte» dienen. Auch dort,
wo Territorien aus politischen Griinden
aufgegeben werden (z. B. Aden), sollen
in deren Nédhe Flugzeugtrager eingesetzt
werden.

Amerika hat kiirzlich seinen modernsten
Flugzeugtrager von Stapel gelassen, der
auf den Namen des ermordeten Prisi-
denten John F. Kennedy getauft wurde.

Das 61000-Tonnen-Schiff, das man in
vierjihriger Bauzeit fertigstellte, ist 300
Meter lang und hat 23 Stockwerke. Es ist
mit den letzten Schikanen der Marine-
technik ausgestattet und kostete mehr
als 188 Mio. Dollar.

Militarische Grundbegriffe

Der Refraktar

Als eine Begleiterscheinung des Krieges
in Vietnam ist heute wieder die Rede
von den Refraktdren. So wurde unléngst
gemeldet, daB einige amerikanische Re-
fraktdare in der Schweiz Zuflucht gefun-
den haben, wo sie sich ihrer Dienst-
pflicht in der US-Armee in Vietnam ent-
ziehen wollen. Diese Leute, die aus
Furcht oder aus personlicher Abnei-
gung gegen den Kriegseinsatz in Viet-
nam, oder aus Protest gegen die ameri-
kanische Vietnampolitik in unserem Land
politisches Asyl suchen, werden von uns
nach den giiltigen fremdenpolizeilichen
Vorschriften behandelt, wobei die beson-
deren Verhiltnisse jedes einzelnen Fal-
les genau abgeklart werden. Jedenfalls
werden diese Leute nicht wegen der
Verweigerung der Militardienstleistung
als solcher an den Heimatstaat ausge-
liefert — ibrigens sind in den bisheri-
gen Féllen von Amerika noch nie Aus-
lieferungsbegehren an die Schweiz ge-
richtet worden.

Entsprechend dem Sinn des lateinischen
Wortes verstand man unter einem Re-
fraktdr friher einen Ungehorsamen ge-
geniiber der militarischen Aushebung;
heute ist der Begriff etwas eingeschrankt
worden auf Wehrpflichtige, die sich ih-
rer Wehrpflicht entziehen. Mit andern
Worten: Refraktdre sind Militdrdienstver-
weigerer, die einem Stellungsbefehl nicht
Folge leisten, gleichgiiltig, ob sie friiher
einmal Militdrdienst geleistet haben oder
nicht. Sie stehen im Gegensatz zu den



Deserteuren, die als Fahnenfliichtige ihre
Truppe verlassen haben. Die Refrak-
tare sind somit fiir die in Frage stehen-
de Dienstleistung gar nie bei ihrer Trup-
pe gewesen und haben den'Dienst von
Anfang an verweigert, wihrend die De-
serteure anfénglich bei der Truppe wa-
ren, und spater von dieser weggelaufen
sind. Aus diesem Grund sind die Re-
fraktdre in der Regel immer Zivilperso-
nen.

Kein Staat ist verpflichtet, Refraktare
und Deserteure aufzunehmen und ihnen
Asyl zu gewahren. Die AuBenpolitik liegt
im freien Ermessen des Aufnahmestaates,
tiber die er kraft seiner Souveranitat
frei verfiigt. Unser Land hat, vor allem
seit dem Jahr 1961, in welchem angesichts
der relativ groBen Zahl von Refraktiaren
und Deserteuren, die in die Schweiz
ibertraten, eine grundsétzliche Regelung
getroffen werden muBte, aus vornehm-
lich humanitdaren Griinden meist eine
weitherzige Asylpraxis befolgt und den
in die Schweiz gefliichteten Refraktdren
und Deserteuren Asyl gewédhrt, sofern
sie sich nicht aus andern Griinden —
kriminellen Verfehlungen, politischer Agi-
tation usw. — miBliebig gemacht haben.
Obschon sie nicht Militarpersonen sind,
wohl aber aus militdrischen Griinden un-
ser Land betreten haben, werden die
wihrend des Krieges lbertretenden Re-
fraktare meist wie Militdrpersonen behan-
delt, das heiBt sie werden in der Schweiz
interniert. Fremde Staatsangehérige, die
schon frither in der Schweiz lebten, und
die dadurch zu Refraktdren geworden
sind, daB sie dem Ruf ihres Heimatstaa-
tes zur Militardienstleistung nicht Folge
geleistet haben, sondern in der Schweiz
geblieben sind, gelten in der Regel als
Zivilflichtlinge, und werden als solche
behandelt.

Die Zahl der amerikanischen Vietnam-
Refraktire in der Schweiz ist nur gering.
Getreu unserer humanitdren Traditionen
werden diese Leute bei uns wie die an-
dern Asylsuchenden behandelt; insbeson-
dere werden sie nicht an ein Land aus-
geliefert, in welchem sie wegen ihrer
Dienstverweigerung strafrechtlich verfolgt
wiirden.

Schweizerische Armee

Kriegsvorbereitungen im zivilen
Aufgabenbereich

von Dr. P. Siegenthaler, Bern

Chef der Zentralstelle fur zivile Kriegs-
vorbereitung, Eidg. Justiz- und Polizei-
departement

Die Bemiihungen um die Erhaltung der
staatlichen Existenz im Kriegsfall sind
MaBnahmen der militarischen oder der
zivilen Landesverteidigung. Mit Riick-
sicht auf die Notwendigkeit einer die
gesamte  Staatstatigkeit umfassenden
Vorbereitung eines Staates fiir den
Kriegsfall kann der Begriff der Landes-
verteidigung nicht mehr auf den mili-
tarischen Bereich allein beschrénkt blei-
ben; denn alles staatliche Handeln, das
die Erhaltung der Existenz des Staates
im Kriegsfall zum Ziele hat, ist Landes-
verteidigung.

Die zivile Landesverteidigung umfaBt
einerseits die wirtschaftliche Kriegsvor-
sorge, den Zivilschutz, die Organisation
der Kriegspresse; diese Bereiche der
zivilen Landesverteidigung gehéren, wie
die militdrische Landesverteidigung, zu
der Kategorie der staatlichen Tatigkeit,
die sachlich fiir den Kriegsfall selbst
bestimmt ist. Unter den Begriff der zi-
vilen Landesverteidigung fallen ander-
seits alle MaBnahmen zur Vorbereitung
der gesamten ordentlichen Staatstatig-
keit auf den Kriegsfall; diese Vorberei-
tungen werden hier als Kriegsvorberei-
tungen im zivilen Aufgabenbereich be-
zeichnet und haben sowohl materielle,
wie organisatorische Anordnungen zum
Gegenstand.

Der Umfang der Kriegsvorbereitungen im
zivilen Aufgabenbereich

Von den Kriegsvorbreitungen im zivilen
Aufgabenbereich werden alle Funktionen
der staatlichen Titigkeit, somit alle Be-
hérden erfaBt.

In diese VorbereitungsmaBnahmen sind

einbezogen:

—die Rechtsetzung

— die Regierungsfunktion und die Voll-
ziehung

— die Rechtsprechung

Die Vorbereitungen im zivilen Aufgaben-
bereich auf den Kriegsfall kénnen im
Bundesstaat nicht auf die MaBnahmen
des Bundes beschrinkt sein. Entspre-
chend der dreistufigen Organisation des
staatlichen Zusammenschlusses in der
Schweizerischen Eidgenossenschaft wird
nicht nur die Organisation des Bundes
sondern auch diejenige der Kantone
und der Gemeinden von den Vorberei-
tungen auf den Kriegsfall erfaBt. Im Rah-
men des Bundesstaates bilden die Kan-
tone politisch strukturierte Gebietskor-
perschaften, die nach der verfassungs-
rechtlichen Verteilung der Zustindigkei-
ten zwischen dem Bund und den Kan-
tonen iiber Kompetenzen fiir wichtige
Bereiche des Zusammenlebens in der
organisierten Gemeinschaft verfigen; es
sind dies die sogenannten kantonalen
Hoheiten, die im Kriegsfall einer beson-
deren Beanspruchung unterliegen. So
werden an die kantonale Hoheit des Ge-
sundheits- und Sanitdtswesen, an die
Fiirsorgehoheit, an die Wasserhoheit,
aber auch an die Hoheit der Kirche und
Schule im Kriegsfall besondere, unge-
ahnte Anforderungen gestellt werden.

In der kantonalen Staatsordnung sind
aber auch den Gemeinden Aufgaben
ibertragen oder in der Form der Ge-
meindeautonomie dem kommunalen Ver-
antwortungsbereich iiberlassen, die im
Kriegsfall ebenso ungeahnten Anforde-
rungen gegeniiberstehen werden. Nicht
nur die zivilschutzpflichtigen Gemeinden
unterliegen den Vorbereitungen auf den
Kriegsfall, sondern alle Gemeinden wie
auch die verschiedenen Arten ihrer Zu-
sammenschliisse; insbesondere die so-
genannten Gemeindeverbénde, wie z.B.
fur die Wasserversorgung und Abwasser-
reinigung, fiir die Errichtung und den Be-
trieb von Spitdlern, Fiirsorgeanstalten
usw.

1.
Der Beitrag des Territorialdienstes

Nach der bundesrdtlichen Verordnung
tiber den Territorialdienst vom 7. Fe-
bruar 1964 obliegen dem Territorialdienst
die Unterstiitzung der Armee und die mi-
litarische Hilfeleistung an die Zivilbe-
hérden und an die Zivilbevolkerung. Die
Vorbereitungen auf den Kriegsfall im
zivilen Aufgabenbereich sind somit nicht
Sache des militarisch organisierten Ter-
ritorialdienstes;  der  Territorialdienst
kann und darf nicht die nach den Ver-
fassungen des Bundes und der Kantone
den zivilen Behérden iibertragenen Auf-
gaben ilibernehmen. Er hat nur Hilfe zu
leisten und hat deshalb in den Vorberei-
tungen auf den Kriegsfall im zivilen
Aufgabenbereich nur eine subsididre
Aufgabe; er kann mit seinen geringen
Mitteln nur eine Unterstiiztung von be-
schrianktem Umfang gewéhren, und zwar
vor allem in den Belangen der Orts-
polizei, des Zivilschutzes, der Obdach-
losenfiirsorge, der Warnung. Die Kom-
petenzen, aber auch die Verantwortung,
fur die Kriegsvorbereitungen im zivilen
Aufgabenbereich liegen bei den zivilen
Behorden.

Wenn auch die Verantwortung fir die
Kriegsvorbereitungen im zivilen Aufga-
benbereich Sache der zivilen Behérden
bleibt, ist der Territorialdienst infolge
der Verteilung der Territorialstabe Uber
das ganze Land in der Lage, zur Koordi-
nation in der Durchfiihrung der zivilen
staatlichen Tatigkeit durch die Kantone
und Gemeinden im Kriegsfall unter Wah-
rung der Zustdndigkeit und Verantwor-
tung der zivilen Behérden beizutragen.
Die Territorialstdbe haben damit aber
im Kriegsfall nicht eine Leitungsfunktion
gegeniiber den Kantonen und Gemein-
den fur ihren zivilen Aufgabenbereich
zu lbernehmen. Angesichts der politi-
schen Zustandigkeit und Verantwortung
der Kantons- und Gemeindebehérden
miiBte es als problematisch erscheinen,
sie im Kriegsfall fir den zivilen Aufga-
benbereich einer neuen Leitungsorgani-

sation zu unterstellen. Fir Aufgaben
von gemeinsamen Interesse steht den
Kantonen und Gemeinden auch im

Kriegsfall — je nach Situation — die Ko-
ordinierung ihrer MaBnahmen (wie im
Frieden durch AbschluB von Konkor-
daten und Vertragen und Bildung von
Gemeindeverbdnden) zur Verfugung.
In der Kriegswirtschaft allerdings kann
es sich als zweckméBig erweisen, zwi-
schen der Bundesinstanz und den kanto-
nalen Instanzen und zwischen diesen
und den kommunalen Instanzen ein Lei-
tungsorgan einzusetzen, da der Kriegs-
wirtschaft die gleichméBige Verteilung
der Giter obliegt.

Gegenstand der Vorbereitungen im
zivilen Aufgabenbereich

Die Kriegsvorbereitungen im zivilen Auf-

gabenbereich umfassen zwei grundsétz-

lich unterschiedliche Arten von MaB-

nahmen:

a) Sicherstellung der Tatigkeit der
staatlichen Organe

b) Materielle Anordnungen in den einzel-
nen Sachbereichen.

Wir machen unsere geschétzten Leser schon jetzt darauf aufmerksam, daB die Ausgabe Nr. 5 vom November 1967 mit
ca. 60 Seiten zu Fr. 1.80 als Sondernummer «Kampfmoral» erscheinen wird. Vorbestellungen sind an die Buchdruckerei
Aschmann & Scheller AG., Postfach, 8025 Ziirich, Telephon (051) 327164 zu richten.

73



	Militärische Grundbegriffe

